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«I« »orgeftfjohne glügelfompagnien in bre »oTbetf«
Slnle geftellt werben.

3m Sloanciren nehmen bie 1. unb 4. Äompagnie
je einen 3«g Siraitteur« »or.

S« wfrb nun aflerbfng« einjuwenben fein, baß

unfere Äompagnien ju fcbwact) feien, um in ber

erften Sinie fleh felbftfiänblg hatten ju fönnen. 2Blr
erwlbern hierauf, baß wenn ber etbgenöfflfche Befen
bfe unter ber fantonalen Bummelet entfchlüpften
blenfttaugtldjen Seute jufammengelebrt haben wirb,
Wir <£>olj genug ftnben werben, unfere Äompagnien
um ein SRambafte« ju »ermehren, gerner haben

wir, wie bie gigur jefgt, nicht nur et« ©ro«, fem*

bem auch noch eine SReferoe »on je 2 Äompagnien,
e« wfrb alfo bieoon nod) eine Berfiärfung an bie

erfte Sinie abgegeben werben fönnen unb bennoeb

3 ober bod) wenigen« 2 Äotttpagttfe« Jur rnblkftrri
Berffigung bleiben. SMe ©liebemng be« Bataillon«
in 6 ftatt nur 4 Äompagnien wirb un« alfo hier
eher Bortheil *l« SRacbtbdl bringen, benn im ©an*
jen flnb unfere Bataillone ebenfo ftarf, al« bie preu*
ßlfchen währenb ber gelbjuge 1866 unb 1870-71
waren.

Sffiir glauben burd) Borftebenbe« ben SRacbroel«

geldftet ju haben, baß unfere jetzige ©lleberung
be« Bataidon« un« nicht binbert, eine ber preußt*
fchen ähnliche @efccbt«formation ju aboptiren.

(Schluß folgt.)

Bunt Penftonernefen.

3n SRr. 17 ber „SWg. Schweij. SlRilltär=3tg."
werben tw einem febr lefe««wt«beft Äuff«$e „tie
SDJtlftärartifel ber reoibirten Bunbe«»erfajfung" be*

fproeben. Srlauben Sie mfr jeboch eintge berieb*

tigenbe Sffiorte über bie Befprecbung be« Sufafce«

ju Slrtifel 18; e« febetnt mfr, baß fowohl gegenüber
bem SluSlanbe, al« auch gegenüber jenen lettenben

SIRännern, benen bf« babln bfe fpejfette Sorge für
bie Berwunbeten unb für Ibr fernere« Scbtcffal ob*

lag, efne Berichtigung nott)tg fef.
Sffienn ber |>err Betfaffer fagt, baß jeber Sffiebr*

mann ben 3«»fa& : „ffiebrmänner, welche tn golge
be« eibgen. SIRllltärblenfte« Ihr Sehen »edieren ober
bauernben Schaben an ihrer ©efunbbeit erlelben,
haben für fich unb ihre gamillen, im galle be«
Bebürfniffe«, Slnfprucb auf Unterftüfcung
be« Bunbe«", mtt greuben begrüße, baß er felber
aber bie beantragte gaffung: „ber Bunb garantlrt
elfte »or SRetb fcbütjenbe Unferfiüfcung" beoorjttgt
hätte, fo fiebe Ich ganj auf feiner Seite. So »fei
Ich weiß, hatte auch ber etbgen. $exx Dberfelbarjt
efnen weiter gebenben Borfdjlag gemadjt, attefn bie

Äommiffion aboptirte ben oben cltirten.
SMe ganje nacbfolgcnbe Slu«dnanberfefcung beruht

jeboch auf Unfenntnlfj. Sffienn e« heißt: „Bi«ber
war bem Sffiehrmann, b.er Im gelb ®efunbbelt ober

Sehen einbüßte, burd) bat ©efefc feine ©arantle ge*
boten, baß ber Staat für ihn ober feine gamllle
im SIRinbeften forgen werbe"; e« fd nur bie „»er*
locfenbe Hu«ficbt" auf eine Stelle im Slrmenhaufe
geblieben; wir hatten Dem Ärfippel nicht etnmal ben

Seierfaften geboten u. f. w., — fo »ergißt ber $err
Berfaffer ba« B««fl»nSgefeij »om 7. Slugufl
1852; er überfiebt, baß gegenwärtig 226 Bcrfonen
efne jährliche Bfnfton mit ber ©efainmtfumme »on

gr. 49,435 bejlehen, wobei ber Betrag be« Sin*
jelnen jwifeben 600 unb 700 gr. »ariirt. Slucb bie*

fe« ©efejj, ba« jubem ben im SMenfte ohne bleiben*
ben SRacbthdt Srfranften efne einmalige Sntfcbäbl*

gung gemattete (wfr erinnern an bfe jablrddjen Snt«
fchäbigungen nad) ben letjten ©renjbefefcungen), ge*

nügte ben leltenben Bcrfönllcbfdten nidjt mehr, meß*

halb bie bioiflonSärjtlidje Äonferenj fefne SReoiflon

»orfeblagt.
Sllletn auch »or ©daß be«felben hat ba« Bater«

lanb feiner Söhne gebadjt; id) barf nicht wagen,
ben £errn Berfaffer belehren ju wollen, baß bie fm

Sonberbunb«frfege Berftümmelten entfchäbfgt würben,
unb jwar im Berbältntß ju anbern Staaten reich*

lid) entfebäbigt.
SRur Snglanb unb Slmerifa haben in letzter 3dt

bte Dpfer be« Äriege« beffer unterftüjjt, al« bfe

SchWefj: bie übrigen In bem Sluffafce genannten
Staaten bagegen nicht. SMe Sffiorte „Im galle be«

Bebürfniffe«" fönnten atterbing« einige Bebenfen er*

regen; allein Ich glaube ju wtffeti, baf bte Äom*
mifflon fie nur in bem Sinne beifügte: e« follen,
gemäß bem ©elfte be« bi«berigen ©efefce«, bie Ber*
mögen«* unb SrwcrbSoerbältnijfe in billige Berficf*

fiebtigung gejogen werben. Sffiir »erfügen eben nicht
über bie SIRittel, folcben, bie reich genug ftnb, um

forgenfrd leben ju fönnen, auch noch hohe Bcnfto*
nen auSjuwetfen. 35agegen fann auch, ein Sffiehrmann,
ber Bermögen unb Berbtenft hat, burd) Äranfhdt
ober Berwunbung fo fehr in feinem Sinfommen ge*

febäbigt werben, baß fefne Srtftenj barunter leibet:
ber wirb unterftüfct werben, wie e« bi« babin auch

gefebah.
SRlemanb hat bei bet $lnjufügung ber cltirten

Sffiorte eine Änauferci im Sinne gebäht ober baran

gebaebt, ber Sntfrbäblgung ben Slnftrld) eine« Sil»

mofen« ju gebtn. S)le Sntfcbäbtgung mag
ja noch fo groß fein, fo fann fle bod)
nie jum »ollen Srfafee be« Berlorenen
werben.

Sffile In noch anbern B«nften begrüßen wir alfo,
wenn wir auch gerne noch weftergebenbe Befitm*

mungen gefeiert hätten, ba« ©ebotene, ohne jeboch

ba« bi« babin ©elelftete attju nieber ju tariren ober

gar ganj ju fgnoriren. A. ß.
m*M Mtt tif ¦ kii»

«emee*3eiiuttfl. Drgan für milltärffche 3ntetcjfen.
Sffiien, Berlag unb SRetaftlon be« f. f. SIRajor«

SR. @. v. Stngclt. 1872.

Seit Unfang biefe« Sabre« erfcheint unter bem

SIRotto: „Blei geinb »fei Sbr" bie obgenannte mill*
tätffche 3eltung. Sffiöchentltd) unb jwar jeben SKon*

tag wirb eine SRummer ausgegeben. Sffiir haben bie

©rfinbung biefe« neuen großen StRiIltär*3ournal«
mit greuben begrüßt, unb ber SRame be« £erm SRe*

baftor«, ber burd) feine fcbdftfielletifcfjen Setfiungen
auch außerhalb ber ©renjen be« öfireichifeben Stal*

ferjWate« rühmlich befanttt tp, t)flt utt« mit 3u»ets

- 14S -
als Vorgeschobene Flügelkompagnien in die vorderste
Linie gestellt werden.

Im Avanciren nehmen die 1. und 4. Kompagnie
je einen Zug Tirailleurs vor.

Es wird nun allerdings einzuwenden sein, daß

unsere Kompagnien zu schwach seien, um in der
ersten Linie fich selbstständig halten zu können. Wir
erwidern hierauf, daß wenn der eidgenössische Besen
die unter der kantonalen Bummelei entschlüpften
diensttauglichen Leute zusammengekehrt haben wird,
wir Holz genug finden werden, unsere Kompagnien
um ein Namhaftes zu vermehren. Ferner haben

wir, wie die Figur zeigt, nicht nur ein Gros,
sondern auch noch eine Reserve von je 2 Kompagnien,
es wird also hievon noch eine Verstärkung an die

erste Linie abgegeben werden können und dennoch

A oder doch wenigstens 2 Kompagnie» zur endlichen

Verfügung bleiben. Die Gliederung des Bataillons
in 6 statt nur 4 Kompagnien wird uns also hier
eher Bortheil «ls Nachtheil bringen, denn im Ganzen

sind unsere Bataillone ebenso stark, als die

preußischen während der Feldzüge 1366 und 1870-71
waren.

Wir glanben durch Vorstehendes den Nachweis
geleistet zu haben, daß unsere jetzige Gliederung
deê Bataillons uns nicht hindert, eine der preußischen

ähnliche Gefechtsformation zu adoptiren.

(Schluß folgt.)

Zum Penfionswesen.

Zn Nr. 17 der „Allg. Schweiz. Militär-Ztg."
werbe» in einem seh« lesenswetthe« Aussätze „dte
Mtlitärarlikel der revidirten Bundesverfassung"
besprochen. Erlauben Sie mir jedoch einige
berichtigende Worte über die Besprechung des Zusatzes

zu Artikel 18; eö scheint mir, daß sowohl gegenüber
dem Auslande, als auch gegenüber jenen leitenden

Männern, denen bis dahin die spezielle Sorge für
die Verwundeten und für thr ferneres Schicksal
oblag, eine Berichtigung nöthig sei.

Wenn der Herr Verfasser sagt, daß jeder Wehrmann

den Zusatz: „Wehrmänner, welche tn Folge
des eidgen. Militärdienstes thr Leben verlieren oder
dauernden Schaden an ihrer Gesundheit erleiden,
haben für stch unv ihre Familien, im Falle des
Bedürfnisses, Anspruch auf Unterstützung
des Bundes", mit Freuden begrüße, daß er selber
aber die beantragte Fassung: „der Bund garantirt
et«t vor Noth schützende Unterstützung" bevorzugt
hätte, so stehe ich ganz auf seiner Seite. So viel
ich weiß, hatte auch der eidgen. Herr Oberfeldarzt
eincn weiter gehenden Vorschlag gemacht, allein die

Kommifston adoptirte den obcn cttirten.
Die ganze nachfolgende Auseinandersetzung beruht

jedoch auf Nnkenntntsz. Wcnn cs heißt: „Bisher
war dem Wehrmann, d.er im Feld Gesundheit oder

Leben einbüßte, durch das Gesetz keine Garantie
geboten, daß der Staat für ihn oder seine Familie
im Mindesten sorgen werde"; es sei nur die
„verlockende Aussicht" auf eine Stelle tm Armenhause
geblieben ; wir hätten dem Krüppel nicht einmal den

Leierkasten geboten u. f. w., — so vergißt der Herr
Verfasser das Pen si o n s ge fetz vom 7. August
1852; er übersieht, daß gegenwärtig 226 Personen
eine jährliche Pension mit der Gesammtsumme von
Fr. 49,435 beziehen, wobei der Betrag des

Einzelnen zwischen 600 und 70« Fr. variirt. Auch dieses

Gesetz, das zudem den im Dienste ohne bleibenden

Nachtheil Erkrankten eine einmalige Entschädigung

gestattete (wir erinnern an die zahlreichen
Entschädigungen nach den letzten Grenzbesetzungen),
genügte den leitenden Persönlichkeiten nicht mehr, weßhalb

die divisionsärztliche Konferenz seine Revision

vorschlägt.

Allein auch vor Erlaß desselben hat daS Vaterland

seiner Söhne gedacht; ich darf ntcht wagen,
den Herrn Verfasser belehren zu wollen, daß die im

SonderbundSkriege Verstümmelten entschädigt wurden,
und zwar im Verhältniß zu andern Staaten reichlich

entschädigt.

Nur England und Amerika haben in letzter Zeit
die Opfer des Krieges besser unterstützt, als die

Schweiz: die übrigen in dem Aufsatze genannten
Staaten dagegen nicht. Die Worte „im Falle deS

Bedürfnisses" könnten allerdings einige Bedenken

erregen; allein ich glaube zu wisse« > daß dte

Kommission sie nur in dem Sinne beifügte: es sollen,

gemäß dem Geiste des bisherigen Gesetzes, die

Vermögens- und Erwerbsverhältnisse in billige
Berücksichtigung gezogen werden. Wir verfügen eben ntcht

über die Mittel, solchen, die reich genug sind, um

sorgenfrei leben zu können, auch noch hohe Pensionen

auszuweisen. Dagegen kann auch ein Wehrmann,
der Vermögen und Verdienst hat, durch Krankheit
oder Verwundung so sehr tn seinem Einkommen

geschädigt werden, daß seine Existenz darunter leidet:
der wird unterstützt werden, wie eö bis dahin auch

geschah.

Niemand hat bei der Hinzufügn««, der citirten
Worte eine Knauserei im Sinne gehabt oder daran

gedacht, der Entschädigung den Anstrich eines

Almosens zu geben. Die Entschädigung mag
ja noch so groß setn, fo kann sie doch
nie zum vollen Ersätze des Verlorenen
werden.

Wie in noch andern Punkten begrüßen wir also,

wenn wir auch gerne noch weitergehende Bestimmungen

gesehen hätten, das Gebotene, ohne jedoch

daö bis dahin Geleistete allzu nieder zu taxiren oder

gar ganz zu ignoriren. ö.

Armee-Zeitung. Organ für militärische Interessen.

Wien, Verlag und Redaktton deS k. k. Majors
M. G. v. Angelt. 1872.

Seit Anfang dieses JahreS erscheint unter dem

Motto: „Viel Feind viel Ehr" die obgenannte
militärische Zeitung. Wöchentlich und zwar jeden Montag

wird eine Nummer ausgegeben. Wir haben die

Mündung dieses Neuen großen Militär-Journals
«it Freuden begtüßt, und der Name des Herrn
Redaktors, der durch seine schriftstellerischen Leistungen

auch außerhalb der Grenzen des östreichischen Kat-
ferfMates rühmlich bekannt ist, hat UNS mit Zuver«
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